
§ 1 Abs. 2 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von 

Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG)  

[…] 

(2) Kindertagesbetreuung soll allen Kindern gleiche Entwicklungs- und 

Bildungschancen bieten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen 

Herkunft, Nationalität, weltanschaulichen und religiösen Zugehörigkeit, einer 

Behinderung, der sozialen und ökonomischen Situation ihrer Familie und ihren 

individuellen Fähigkeiten. Sie soll soziale sowie behinderungsbedingte 

Benachteiligungen ausgleichen. In der Regel findet Kindertagesbetreuung von 

Kindern mit und ohne Behinderungen gemeinsam statt.  


